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!. Einleitung 

Am 11. März 2001 fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eint: auf· 
sehenerregende Entscheidung betreffend die strafrechtliche Veruneilung von drei 
führenden Politikern der froheren DDR. Die Beschwerdeführer in Straßburg waren 
Hcinz Kessler und Ernst Streletz, früherer Veneidigungsminisrer bzw. stellvenre
tender Veneidigungsmjnislcr der DDR, sowie Egon Krenz, früher<::r Staatsratsvor
sitzender.' Kessler und Stre!etz waren vom Landgericht Berlin als Mitglieder des 
Nationalen Verteidigungsrats wegen Anstifcung zum Totschlag aufgrund der Tötung 
von Flüchtlingen an der deutsch-deutschen Grenze durch DDR-Grenzsoldaten zu 
Freiheitsstrafen veruneilt worden.' Auf die Revision der Staatsanwaltschaft befand 
der BGH die Beschwerdeführer wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft für 
schuldig.! Das Bundesverfassungsgerich[ wies die dagegen gerichteten Verfassungs
beschwerden mit Beschluß vom 24. Oktober /996 zurück.i Egon Krenz war als 
Mitglied des Politbüros des ZK der SED und des Nationalen Verteidigungsrares 
vom LG BerIin ebenfaUs wegen Totschla.gs in Tateinheit mit Mord lU einer mehr
jährigen Freiheitsstrafe veruneilt worden. Die dagegen gerichtete Revision hatte der 
BGH zurückgewiesen,! die Verfassungsbeschwcrde wurde vom Bundesverfassungs
gericht nicht zur Entscheidung angenommen.6 

Die Beschwerdeführer trugen vor dem EuGMR vor, daß die Taten, derenrwegen sie 
verfolgt wurden, zum Zeitpunkt ihrer Begehung weder nach dem Recht der DDR 
noch nach internationalem Recht eine Straftat darstellten . Der EuGMR, der in erster 

, Mein Dank lur großziigige D"kuS5ionsb&reitschaft und wertvolle Hinweise geht in,besondere an Gun"r 
Frankenberg, .n RiEuGMR Bost;an Zupancic und an meinen gesch;rZlen Kollegen und Weggcfähncn Pc~' 
Zumb.n,,,n, der gemeinSAm mit Andrt"1s M,urer auch die Überse12ung besorgl h". 

r EuGMR. En«cheidung vom 12. Man 100', teil ... eiscr Abdruck in, Neuejustiz 2001,16, .Su-c1et:l, Ke<sler 
und Kren~ gg. Bundesrepublik Deutschl.nd, A~.: 340+4/96, )jj)'197 und 4480,/98-. 1m folgenden wird 
,usKhließlich noch der englischen Originalfassung d", En15chcidullg ~iliert, die unter http,llhudoe.(.'Ch,.
coe.in!.lhudoc (Europ •• n COUrt of Human R.ights, March 11, >001) Zu finden ist. Der Gerichtshof 
entschied am selben T.g noch über d~n Anuag eines ehem.ligen Grenzsoldalcn. der ebenso wegen 
vo ... ät~lichm Mordes an einem ostdeutschen Bürge" der versucht hone, über die Grenze nach West
deuL<chland:lU niehcn, venmeilr worden war (K.-H.W. gg. Gennany, Az.: J7101/97, hrtp:/lhudoc.tchr.
coe.int/hudoc (Europäischer c.,richrshoi fitr Mcnschenrochlc, 21.03.2001». Die Fragen. die das Gericht 
hier zu behanddn halLe, unterschieden sich leicht von denen in den Proxessen der politischen und 
miliLiirisch.n Machth.ber. Dennoch gab es fr.ilich betrachrliehe ÜboreinSlimmllngtn. D .. Gericht cnl' 
Khied auch hier, d.ß ~eine Verletzung der MenschenrechtSkonvention vorliegt. und benätigle aus diesem 
Grunde die Verurteilung des Grcn"oldaten vor deutschen Gerichten (vgl. insb. BGHS, 40, '41). AllS 
Pblzgrunden belaßt sich diCier Artikel nur mit den Uneilen in den Fällen Sudetz. K.essler und Kren:l 
gegen die ßundcsrcpublik Deutschl.nd. 

, Vgl. LG Bulin, NJ '994, lfO. 

J Vgl. BGMSt 40, 118 = NJ t,995. 531 m. Anm. Pr'nll. 
4 Vgl. BVerfGE 9$,96," BVenG NJ '997, '9· 
S Vgl. BGH NJ 1000, '48. 
6 Vgl. BV.rfG NJ 2000. '39· 
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Linie darüber zu entscheiden haue, ob die Verurteilung durch bundesdeutsche Ge
richte gegen An.7 Abs. I der Europi\ischen Menschenrechtskonvention verstoßen 
hane, wies die Beschwerden zurück. Art. 7 Abs. I EMRK lautet: 

.Nlemand ddrf wegen einer Handlung oder Umerlaßung vemnei!t werden, die zur Zeit ihrer 
Begehung rl4ch inner;taatlicbem oder inl/:macionalem Recht nicht ,trafbar W4Y. Es darf auch 
keine "hwerere als die Z1lr Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhangt werden.~ 

Vor dem Hinrergrund der deutschen Wiedervereinigung und der damie zusammen
hängenden ),Abwicklung" der DDR durch westdeutsche Richter und Beamte kommt 
der Entscheidung des EuGMR eine besondere Bedeutung zu, als hiermit die inter
nationale Arena betreten wurde. Die Srraßburger Richter sahen sich mit einem äußerst 
komplexen Thema konfrontiert, denn himerder Anwendung des nulla poena-Grund
salzes und der damit zusammenhängenden Fragen der Rückwirkung verbargen sich 
ganz spezielle Fragen hinsichtlich der (juristischen) Beurleilung eines politischen 
Systems durch ein anderes vor dem Hintergrund der Teilung in zwei Sta.3een, des 
kalten Krieges und der in diesem Rahmen gegenseitig erlebten Spannungen, Ent
fremdungen und Annäherungcn. Die vorangegangenen Verfahren, die sogenannten 
Mauer$chiitzenprozesse, gehören ohne Zweifel zu den kompliziertesten und (sym
bolisch) besonders aufgeladenen Folgen der Wieder;ereinigung.' Blickt man auf 
andere Staaten des früheren Ostblocks, in denen trOlz der Ende der achtziger/ Anfang 
der neunzigcr Jahre begonnenen Umwalzungsprozesse teilweise wieder die (rüheren 
Staatsführer die Macht an sich ziehen, stellt die gerichtliche Verfolgung früherer 
Verantworrungsträger durch den anderen (früheren) TeiisLaat ein bemerkenswertes 
Phänomen dar. Es scheint, als nällmen wir als Berracheer und als Ausführende teil am 
Ende des Kalten Krieges. Auch wenn hier ganz andere politische und h.istorische 
Merkmale im Vordergrund stehen, erscheint das Verfahren gegen Egon Krenz so 
gesehen in gewisser Weise den Nürnberger Prozessen vergleichbar zu sein. 
Gerade wegen des besonderen Kontexts, in dem die Entscheidung aus Straßburg, aber 
auch die vor deutschen Gerichten verhandelten Ereignisse siehen, soll hier beson
deres Augenmerk auf die Argumentation des Gerichts gclegr werden. Der EuGMR 
wies die Anträge von Kren, und den anderen Beschwerdeführern ab, da die vom 
BGH bestätigten Urteile des Landgerichts nach Ansicht der Srraßburger Richter 
keine Verletzung der Konvention darstellten. Wollte man die Argumentationslinie 
des Europäischen Gerichtshofs auf eine Kurzformel bringen, so könnte man fest
stellen, daß sich dic Richter gegen eine wie auch immer geartete Anwendung der 
»Radbruchformel« auf die Mauerschützenfälle wendeten. Die von GUSt3V Radbruch 
'946 in einem kurzen Aufsarz in der Süddeutschen Juristenzeitung entwickelte 
TIlese, won~ch der nationalsozialistische Richter angesichts der vehementen, in Rad
bruchs Worten: unerträglichen, Beugung übergesetzlichen Rechts durch nationalso
zialistische Rechtsetzung und Anwendung letztere zu entlarven und zu boykottieren 
verpflichtet gewesen wäre,' beeinflußte die Nürnberger Richter nach dem Zweiten 
Weltkrieg ebenso wie die bundesrepublikanischen Gericlue, die mit den Mauer
schützen befass! waren.9 So kann die Betrachtung der deutschen Verfahren gegen 
frühere DDR-Grenzposten und die e.ingehcnde Würdigung der jüngsten Entschei-

7 Die hankJl<rter Allgememe Zell/mg schneb nuh der Enuch.idung des EuGM R: .Die Richter in SIr.1ß. 
burg h.ben der nach du Wiedervuciniguung notwendigen jurUlischen Aufräomarbei. dickti,· ein Ende 
geutZf. (lind JUjlUe /or All. FRANKJ' UHER ALLGEMEINE Z~ITUNC (Engli,h Edition), '}. 0) . ioo" s .• ). 

8 Vgl. Gustav Jt,.dbruch. GeSC'7.1iches R<Ch. und übergeselzliches Unrecht, SJZ '946. 1 0)-108: v~1. ~u 
R.dbruch die eingehende Oisscru.ion von Hanno Ounh, F",nkfun 100'. (im Erscheinen). 

9 Die RadbNchsche Formel ist der 1m hiofigs.cn 7.;licrte Te"X1.bschnill in der RcchlSphilosophic des 
2o.Jahrhundens. Sie r",h.fertigt dic Überlagerung \"j)ß po>sitivem Recht durch N.mm·ch, in dem Falle, 
in dem der Widel"'lpnJch d~< po>siriven R~chlS mil ubergesecrlic!ten RechLSgnJndSJi,un ein so unerträgliches 
Maß erreichl, daß das positive Rtc~! der Gtrecluigkw zu weichen h31 (RadbnJch, Gesetzliches Unrecht 
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dung aus Straßburg die Schwierigkeiten eines Strafrechts in Umbruchzeitcn wenig
stens in Umrissen kennzeichnen (lI).'o In einem drinen Teil geht es insbesondere um 
die Argumentationsweise des EuGMR im Krenz-FaJl und seine Ablehnung der 
Anwendung der Radbruchfonnel im vorliegenden Fall (1II). 

1I. Die sogenannten Mauerschülzen-Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrech[e 

A. Hintergrund 

Die endgültige Schließung der deulsch-deutsc.hen Grenze durch den am '3. August 
'96, erfolgten Mauerbau versuchte, die Masse.nabwanderung dCULScher Bürger nach 
Wescberlin und Westdeutschland zu unterbinden." Dic Grenze wurde durch die 
Führung der DDR eiligst legalisiert, das sogenannte Grenzregime in erster Linie 
durch An. 113 des Strafgesetzbuchs der DDR bestimmt, in der Folge besonders 
einschlägig in seiner Fassung von 1979. Daneben spielten eine entscheidende Rolle 
§ 27 des 1982 verabschiedeten GrenzgeseLZcs sowie § 17 Abs.:2a des DDR Vo!ks
poliz.eigesetzes von 1986." Lelztlich eindeutige Zahlen hinsichtlich der aufgrund 
dieser Rechtslage zu Schaden gekommenen Personen liegen weiterhin nicht vor.') 

und übergeserzlichcs Rech. (Fn. 8), S. '07); ,iehe auen Drei.r, Guscav ~dbnJch und die Mauerschü'u/l, 
Juri>teozeirung '997. S.~lI, 4'}: ,In einem Won: <Xlreme, Unrechl munert zu Nichlrechl «. 

10 Vgl. zum Veriassungsrechl die Srudie von Kalharina H.nT1s. Verf3ssuogsrecht in Umbruch,iru~l;oncn, 

Bwen-Badcn '999· 
I I Qucsrions on G<rman His.ory: Paths 10 Parli"menlary O.nloc .... c)'. '998, S. J7J . In den F~lIen Streit" 

und Kessler berief sich der Bundesgerichtshof ~uf FestSlellungen d .. Bedin<"< Landgerichts, in denen es 
heißt: "Vom Anfang desl~res '949 bis zur Milte des J,hres '96, nohen e!W3 l , f Millionen Deutsche auS 
der DDR in den Westen.- BGHS, 40, >18 (119). 

n § lIJ des SIr.Ugeselzbuches der DDR regcllcdcn T><bestand der RepublikOuchl. Es heiß, dort: (')l«\t 
Person. die die Grenze der Deutschen Dcmok ... ,ischcn Republik illeg31 überquen oder Besrimmungcn 
über den zeilweilig erlaub.en Verbleib in der Demsch.o Oemok .... lischen Republik oder ubu den Tr:lIl,j, 
durch die neutsche Demokratische Republik zuwiderh.,ndclt, wi,d bestraft ... " § '7 Abs . ~ li .. ade, 
Volkspoliuigese,~c' und § ~7 Abs. ~ des Grenzg.5elle, ermöglich.en in Vubindung mil anderen Vor
schriften den Gebrauch von Ge<V.h bis hin zur Törung eines Menschen, um die Gren~e zu "hülzen. § '7 
Ab'.2 des VoJkspolizeige'Nzes besagt: -Der Gebl"2uch VOn Feuerwaffen isr gerechrlerl;gt um (a) die 
droh~nde ode, ."dauernd. Zuwiderhandlung, die nuh d en Umsünden gcelgncr ."cheint, ein Vtrbcechen 
zu begründen ... <. § 27 Abs. 2 des Grenzges c,zcs buret: . 0erGebrauch von Feuerw~fl.n!S, gereehrierti!;1 
um (a) die drohende oder and.uernde Zuwiderh""dlung, die nach den Um.~"'den geeignel erscheInt. cin 
Verbrechen zu begründen .. . Der Gebrouch jsr eb~nso gcrtdtfertigt um eine Person. die der Begehung 
eInes Verbrechens stark '·crdöch[ig iSI, zu verhaften.< 

Ij Die Schar zungen gehen wci, auscio,nder, weil teilweise /lurd,e Toten an der Bulin.". Mauer, ,cilwei<c ,lIe 
TOlen en,lang der gcs.amlcn inncrdcuI.-hcn Grenze, .150 auch der Berlin~r Mauer. einbezogcn werden. 
Die unvollständigen Aufuichnungen der Zwischenfälle, die von der DDR ;U\gefetlig, wurden. tragen 
dazu bei, daß "".kte Zahlen uber Tote nich, kSlgeslclh werden können. Der Europiiisehe Gerichtshof für 
Menschenr.cn'e nahm bezüglich der Anzohl d.r Toten bei Fluchtversuchen nach Wesroeulschhnd die 
folgendc Posirion ein: • Die offizielle An7..ah1 d.r To .. n betrug l.ur der d~uuchen Su .... nw.lr.schrut 164. 

Hohere Z.hlcn ergeben sich aus .nderen Quellen. wie z. B. der ArbeitSgemeinsch.ft I J. Augu'l . die von 
9}S TOlen sprich,.- Slrel«z. Kessler und K.ren~ gg. Bundesrepublik Deulschl.nd, Az.: 1404-V96. ) S !}1/97 
und H80' /98. hup://hudoc.echr.co • . inrlhudoe. '} (EuropCln COurt of Hum.n Rights, March H, lOO'). 
Hierzu jem: Frlnk Percande. Oll Gu.ard: Ea<t Gtmtall forte Kcpt Dcadly Vig,lolI 80rur, FltAN Kr- U "'TLR 
ALL"~"''''NL ZEITUNG (En~); .h Edition), 09. 08.100', S. J. ( . In Ihe.8 ycarsd1a' followed. more ,h.n llO 

people died lr)"ins [0 cscope ~croS' Ihe horder. 80 of Ihem .long ,he Berlin W~II ... Counring ever)"one who 
drowned in <he Bal,ic Sea or;n Ih, bord~r rivers. all those who dies at Ihe borde", 01 third coun,ne, .nd all 
whocommi'<cd ""ieide when thelr pbn. toese.p. were dis.:ovcred, mOre ,han 900 peopJe aree5limated <0 
h.ve died during .sc.pe 3Oompls.-) Siehe .uen Henning Rosen.u, Tödliche ScnüSlC in su.,liehem 
Aufr .... g, 1. A. 199&. s. )6-)7 (Er bchauplct, 1:5 habe mehr al. 900 To,e, nich, nur beschränk! auf Bulin. 
gegeben .); Knu.$cidel, RcchtSphilosophischc Atpekuder .M..uerschützen-p,ouS5e. '999, " (Fn.!) hier 
werden .ine Anz,hl von $ch.tzungen ausun,erschiedliehcn Quellcn zi,ien. die ,;,1, auf .. uber ~OO- . "470" 
bi. hin zu »ecwa 900- belaufen.). Siehe auch eine Lis.., d~rer, d i~ beim Fluch"·cr.uch 5I"ben (aulgerufen 

~57 
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Schon bald nach der Wiedervereinigung begannen deutsche Staatsanwälte mit der 
strafrechtlichen Verfolgung der Grenl.verhrecheo . In der Folge kam es bis heute zu 
6.500 Untersuchungsverfahren gegen mutmaßliche Mauerschützenräter, davon 
5.900 Freispruche oder Einstellungen und mehr als 100 Veruneilungen." Der na
tionale Vcneidigungsrat (NVR) verfügte die wesentlichen Bestimmungen und Ver
ordnungen betreffend die »Grenzsicheruns« unterhalb der Ebene parlamentarisch 
geselzten Rechts.'f Dem NVR oblag auch die militärische Ausbildung der Greoz
heamren.'6 
In den Mauerschützenprozessen wurde grundsätzlich das damals geltende Str2frecht 
der DDR und darin die Vorschriften belreffend Mord und Mittäterschaft zugrunde 
gelegt.'7 In dem Verfahren vor dem EuGMR stand hingegen die Weigerung der 
deutschen Gerichte im Vordergrund, die von den Angekhgten vorgebrachte Ver
teidigungsargumentation hinsichtlich des Einsatzes lebensvemichtender Minel an
zuerkennen. Im einzelnen ging es um § 27 Abs. 2 des Grenzgesetzes der DDR und die 
hieran anknüpfende Begründung, die im Rahmen des Grenzgesetzes begangenen 
Tötungen als etabliene "Staarspraxis« nicht strafrechtlich zu verfolgen. Die Entschei
dung des EuGMR rekoDS!ruiert prä7.ise die während der verschiedenen Verfahrens
absclmirte vor den deutschen Gerichten ausgefühnen Argumentations- und Begrün
dungsstränge: 

» Tbe Bcrlin Regional Court held thae thne ground, ofitmi{14aIWn ,ould not be relid on be,at<5i: 
they j14gYdntly arid imoll?'ably infringed ,e!ementary precepfs of IMt;,e IIl1d h~man righti 
protected under inu:mationallaw. ( .. . )< 

Tbe Federal Coun of Justice considered thac, even alche maurialcime, a correcc interpretation cf 
section ;/7(1) 0f the SC4Le ßorders Aa wOl/ld have ,hown that such grounds ofjuslific4twn cOl/ld 
nOI be pleaded on account of ehe limit.s laid Ikwn by che ACl iHelf and in thc light of the GDR 's 
COrlSti/ullon and ItS obligatums undtr publie mcernationallaw. 

LIIstly, che Ft!deral COJlSticulioTl41 Court held: ./n thn wholly ezceptiDtld.l situation, the requi
rernen! 0/ ob/eaivt! jv..stice, whjch also embraccs clJe rlred co rlspnt the buman fights recognized 
by [he in I enUJ liolLal commll.nity, m4kei it impoliible for a COUYl to accept such a de/ense. Absolute 
prolle/ion ofche LnlSLplaced m ehe gUOYdn!u given by Article JO] § 2 of lh~ Basic Law mllSt yield 
prt!cedence, ocherwise the administration of m'minal i/mice in Iht: Ftdl'Tal Republic would be a/ 
variance with tU wle-af-law prf'mises.,~' I 

Trotz der subtilen Variationen innerhalb der von den Gerichten gewählten Begrün
dung ist nicht zu übersehen, wie sich die implizite oder explizite Bezugnahme auf die 
Radbruchformel gleichsam wie ein roter Faden durch die Entscheidungen zieht. Ob 
implizit, wie in den Entscheidungen des Berliner Landgerichts oder des Bundes-

Jun. '7. 10<>') hrrp"'www. swlink .~om/-Ale""namensliSle hlrnl (hier we<den, beschr;;nkt auf aerlin, 8, 
TOle genannt); ßruc.e Kenncdy, Order '0': Shoo.ing to Kill .. th, B(...-lin W.II (auillerufen June '7,1001) 
hup://.WWW.cnn .com/SPECIALS/cold.l\·ar/epi.ade./09/.Poriighlf (er sprich. von einer Zahl von .60 
Toee" in Berlin und mehr als dreimal so viden an ..... deren Stellen der Grenze.); Heiko DurkhardL, aedin 
W~II History- Escape Arrempu to ,he West (.u(gerufen Junc J7, 1001) hllpd/www.dailY'ofc.Nmlber
],nwlll/hiS1ory/ .. e~pe.h,m (171 To.e in Borlin). 

14 rcrg,ndc (Fn. '3), p.). Vbl. Ro«n,u (Fn. I), S.ll; Seidel (Fn.I), S. '9. 
" Strde,>. Kessle, und Krenz &1:. Bundcsrepublik DeulSChJand, Az.: 3-10441'96, H 11'/97 und 44801/98, 

hup:llhudoe.echr.coc.intlhudoc. '4 (Europäischer Gerichtshof rur Menschenrechte 11. März 1001l. 
,6 Ebd.; so ,ueh: ßGHS, 40, ,,8 (>20): .Nach Anikel 48 WJr d •• Volk.sk.mmcr d.s obeme staatliche 

Mach.org.n d~r DDR, dem gleidl2citig Geselzgebung und GcselzcSJ.usruhrung zUSUJld .• 
'7 Der Umgang der Gerichte mJl osrdou.sehen Verbrechen W1J rde rur das wiedervercinigre DCUlschbnd, in 

dem J;runcl5~lzlich bundcsrepublibnisches Recht Anweodung (\MdeL, durch den Ein.gung:IVenrag und 
(I.s F;n;g\I"g$v~rr..,g$gC$Cl~ fesrgdcgt. (l~n,ch fillll er ;'71 wi~Q<rvcr~inig(,' n (l~UI5C)'h"d [)()R-R" ehl 
Anwendung in Fällen 'US ocr früheren DDR, es sei denn. daß bundcsrepublihnisches Recht rur den 
Angekl.glen weniger bel.srend bzw. gi.rrts,iger isr. Aufgrund di"" Prinzips wurden in diesen F.llen 
wc,tdCuLSChcs materielles Rech, und Slnlvorschrilten U\gcwenoc •. 

,& Srreletz, Kessler und Krent gg. Rundesrepublik Deutschland, A2.: 34°4.(196. 3101/97 und 448o'/9S, 
h!lp://hudoc.echr.ooe.inlfhudoc, 6S (Europ~lScher Genchuhof für Menschenrechte. ll. 03.100'). 
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verfassungsgerichts, oder explizit, wie in der Entsche.idung des BGH, der große 
Energie auf eine Begründung der Legalitätsgrenzen verwendet: Die Radbruchformel 
ist Modell und theoretische Rechtfertigung für die von aUen Gerichten bejahte 
Anwendung eines fremden Rechts auf die Rechtsordnung der DDR, die, das gilt 
es an dieser Stelle noch einmal zu unterstreichen, eine Rechrlenigungsmöglichkeit 

vorgesehen haue. 
Der BGH machte in seinem Mauerschützcn-Urteil vom 26.Juli 1994,'? auf das er in 
seiner Entscheidung betreffend Streletz und Kessler vom selben Tag 'O zur Begrün
dung ausdrücklich hinweist, den deutlichste.n Gebrauch von der Radbrur:hformel: 

.Der Vmtoß wiLgt hier 50 schwey, daß er die bei aUen Völkern gememsamen, auf Werl und 
Würde deI Men;chen bezogenen Rechuuberuugungen verletzt: in einem wichen Fall muß das 
positive Recht der Gerechtigkeit weichen."" 

Der BGH führte in dieser Emscheidung aus, daß die Staatspraxis der DDR, die die 
vorsätzliche Tötung von Flüchtlingen durch Schußwaffen, SelbsLSchußanlagen oder 
Minen zur Vermeidung einer Flucht aus der DDR in Kauf nahm, wegen offensicht
lichen, unerträglichen Verstoßes gegen elementare Gebott: der Gerechtigkeit und 
gegen völkerrcchdich geschützte Menschenrechte nicht geeignet gewesen sei, den 
Täter zu rechrlertigen. II 

Das Bundesverfassungsgericht bezog sich in etwas indirekterer Weise auf die Rad
bruchfarme!., als es feststellte, daß die Nichtanerkennung der von den Beschwerde
führern vorgebrachten Rechtfertigung keine Verletzung des in Art. 103 Abs. 2 GG 
niedergelegten nulla poena-Grundsatzes darstelle.') Das Bundesverfassungsgericht 
befand die in diesem Zusammenhang ergangenen Entscheidungen bis hin zu der 
zuletzt durch die Beschwerdeführer angegriffenen Entscheidung des BGH von '994 
als mil dem Grundgeset~ vereinbar." Ohne sich selbst auf die Radbruchformel als 
Entscheidungsgrundlage zu stürzen, schreibt das Bundesverfassungsgerichr: »Zwar 
triHt es zu, daß die gesetzlichen Vorschriften der DDR, soweit sie den Schußwaf
fengebrauc.h an der innerdeutschen Grenze regelten, den Vorschriften der Bundes
republik über die Anwendung umittelbaren Zwangs im Wortlaur entsprachen. Die in 
den angegriffenen Urteilen getroffenen Feststellungen ergeben jedoch, daß die Ge
setzeslage von Befehlen übertagert war, die für eine Eingrenzung des Schußwaffenge
brauchs nach den Maßstäben des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes keinerlei Raum 
ließen und den Angehörigen der Grenztruppen vor Ort die Auffassung ihrer Vorge
setzten, letzdich des Nationalen Verteidigungsrates, vermittelten, Gren7.verletzer 
seien zu ,vernichten<, wenn der Übertritt mir anderen Mitteln nicht verhinden 
werden könne. Die Unterordnung des Lebensrechts des Einzelnen unter das staat
liche Interesse an der Verhinderung von Grenzübertritten föhne zur Hinransetzung 
des geschriebenen Rechts gegenüber den Erfordernissen poutischer Zweckmäßigkeit. 

'9 BGHS, 40, '41. 

10 Vgl. BGHS, ~o. "S (l3l). 
~' BGHS, 40, '4' (l'H)' Der BCH wie, .ul die mir d.r Anw.ndung d~r R.,dbruchformcl, .di< b~i d~r 

s,raJrex-hrlichen Beurteilung nationalsozi,lisc;scher Verbrechen en!Wickelr worden. sei, verbundenen 
Schwierigkeiten hin und Wh nc aus. d:1ß heute, besonders im R.2hmen des illtcrn.Lionalen Rechts, 
.konkrct,·.." f>rül\lngsm:1ßsL~bc hinzugekommen seien«. Aber ~uch vor diesem Hin,e'ßrund kam d.r 
BGH zu dem Ergebßls, .d.ß die RechLSau{{assung des Sen.lIes zur Unwi,k",mkci, grob ungerechte, und 
menschenrechIswidriger Rcchrferrigungsgrimde unAnwendbar "'~e . · (Ebd., S"41) 

II Vgl. BGHS, 40. 218 (2p). mit Hinweis auf BGHS'io, '4' (>H). 
lJ Vgl. BVcrfGE 91. 96 (I)'); Art. 10) Ab, . • GG I.mel: Einc Tal kann nur be«raIt werden, wenn die 

Srr.fbatkeil ge'.'zlich bestimml WU, bevor die Tal beJ>'lngen wurde. 
'1 Vgl.die Urteile des BGli in BGHS, 39. I und BGI-lSt )9 •• 68; siehe hienu .uch Drei .. (Fn. 9), S. 4' I. 428. 
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Sie war materiell schwerstes Unrechr.u'l Diese Formulierung kommt nicht von 

ungefähr, und dies wird das Gericht gewußt haben.'6 

B. Die Entscheidung des EuGMR 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befand. daß die von den deutschen 

Gerichten ausgesprochenen Verurteilungen von Strelerz, Kessler und Krenz keine 
Verletzung von Art. 7 § I EMRK darstelleen. Dennoch lagen die Straßburger Richter 

niche völlig auf einer Linie mie den höchsten Gerichten Deutschlands.'7 So wird man 

in den Enrscheidungsgriinden des EuGMR vergebens nach einer Berufung auf die 
Radbrucbformel suchen.'~ Vielmehr stÜtZt der EuGMR seine Entscheidung allein auf 

Art. 7 § I EMRK und das damals in der DDR gehende Recht. Hierfür berief sich der 

Gerichtshof auf seine zu An. 7 EMRK bereits ergangene Rechtsprechung. Dabei 

seellle er insbesondere zwei Priifungskr;terien in den Vordergrund: die Zugänglich

keit der strafrechtlichen Vorschrifl sowie die Vorhersehbarkeir einer auf sie gestützten 
Verurteilung aus der Sicht des Angeklagten. 

»The i"dividual {murt} know /rom ehe wording 0/ the relevant provision and, if need be, wirh the 
4>siuance o[ tht courts' inuryTelacion 0/ it, whae tUt; and omiwons will mah- him criminally 
liable. d" 

Diese Schulzvorsehrift soll auch, nur in umgekehrter Weise, dann Anwendung 

finden. wenn das Gerichl sich weigert, eine Rechtfertigung für eine jelzt unter einen 
Strafrechtslltbestand fallende Tat anzuerkennen. Die Frage lautet dann: Konnte der 

Angeklagte entweder aus der VorschriJt selbst oder unter Heranziehung der früher 

vom Gericht vorgenommenen [merpretation wissen, daß seine Tat nicht zu reche
fertigen ist ?3

0 

Vor diesem Hintergrund stellte der Gerichtshof fest, daß es für die Angeklagten 

vorhersehbar war. daß ihre auf § J 7 Abs.2 DDR-Volkspolizeigesetz und auf § 27 

Abs.2 DDR-Grenzgcsetz geStützten Rechtfertigungen nicht durchdringen würden. 

Mit Berufung auf die einschlägigen Normen, besonders § 213 Abs. 3 DDR-StGB, 
rechtfertigten die genannten Vorschriften den Schußwaffeneinsatz nur in »schweren 

Fällen".l' Damit lag ein schwerer Fall nur dann vor, wenn der Grenzübertritt mie 

Gefahren für Leib und leben verbunden war, wenn er unter Verwendung von 

~l Vgl. BVerfGE 95, 96 (')6). 
16 Dreier (Fn.9), 5'4'1,4,8 mil Hinweis auf Robert Alexy, M,uerschutzen. '993. S. 4. 
~7 AndJu.tict For All, FRANK FURTLR AUGE"EI~'E Z~ITUNG (Engli..h Edilion). March lJ , 1001,5.1. 

.S Die Rulbruchsche Formel findet ihren Ausdruck in Ar!. 7 § 1 dc, Eu"'päischcn Mcnschcn<cchllkonvcn
lion, vg1. zum Text oben unler I. 

'9 Slrelelz, Kesslerund Kren< gg. Deutschhnd. Nm.: HC44"96. )50'/97 und 44801198, hllp:l/hudoc.uhr.· 
coe.intlhudoc ('European COUrt of Human Rigln.., 1l . 03. 'COI), unter Hinweis auf EuGMR. Kokkinakis 
v. Gretce, Series A 00. 260.A, p. u ('993)' 

)0 Der EuGMR ging insoweit und ohne weilere Begründung von einer umgekehnen Anwendung von Art ) 
§ I EMRK hin,;chtlich m6glichor Rcchdertigungen ..... fb.ren Verh.hens aus. Dcm vor,"sS"ßangcn war 
bcrciu die Recht<sache S. W. 'tI. the United Kingd om, wo <s um dir Vereinbarkeil der im common I ..... 
exisricrcnden Rechrlmigungsmöglichkeit ehelicher Verge"",higung mit Art. 7 ging. Drr Gerichoshof sah 
hierin keine VerleLZungvoo An. 7 § r EMRK-Vgl. S. \'(1. 'tI. lhe UnitM Kingdom, JJ5-B Eur. CI. H .R. (ser. 
A) ('995). Das Bundcsv"rfassungsg"nchl haue in seiner Nichunn.hmeentscheidung der Verhssungsbe· 
""hwcrden von Strc!cIZ und K~ .. lcr mit Blick auf Art. 10} Ab,. 1 GG ausgeführt: .An. 103 Abs . l GG 
SChÜI2t d.vor, daß die Bewertung des U nrechugeh.la de, T.I nachrräglich zum N .ch.cil des T'ters 
ge.1ndert wird. [ ... J Desh.lb gebiete. er auch. eInen bei Begehung der Tat gesev.lich geregehen Rechtfer· 
ligung,grund w.iur .n~uwcnden. wenn di~scr im Zeilpunkt des Strafverfahrens <nt/allen ;st .• (BV<:rfGE 
91. ')6 (13' f.». 

J I § -' 1 J Abs.) DDR·51GB laulel: .In schweren Hl1en wird derTal" mi. Freihei1>slr>Je von einem Jahr bis 
Lll ach. J.h"n best raJt . Ein schwerer F.II hegt iTlSbeso~der. vor, wenn (I) die T~I Leben oder G .... undhcit 
VOn Menschen gefahrdeI; (1) die Tat untcr Midührung von Willen oder umer Anwendung geflhrlicher 
Miltel oder Methoden erfolgt; b) die T., mil besonderer Inlensil'3l durthgeführt "";<d: (,,) -; (5) die Tat 
~osammeo mil .nderen begangen wird; (6) [ .. -1- Enlnommen ~os : Sm.J'gescl .. bueh (SrGB) sowit .ngr~n· 
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Schußwaffen. anderer gefährlicher Gegenstände. mit besonderer Intensität oder ge
meinsam mit anderen unternommen wurde. Der Gerichtshof stellte zutreffend fest. 
daß die Sachverhalte der den Angeklagten zur Last gelegten Grenztötungen keine 
dieser Voraussetzungen erfüllt haHen. Die Flüchtendcn hatten jeweils allein gehan
delt. waren unbewaffnct und hatten einfachste Fluehtmelhoden gewählt. Der Ge
richrshof unterstrich die Vorhersehbarkeit einer nicht möglichen RechtCenigung der 
den Angeklagten zur Last gelegten Törungsde!ikte besonders mit Hinweis darauf, 
daß die Vorschrifren selbst ausdrücklich "schwere Fälle" beschrieben und daß diese 
Normen im Lichte der DDR-Verfassungsgrundsätze verstanden werden mußten. 
innerhalb derer dem Schutz der Menschenwürde und der individuellen Freiheit 
herausragende Bedeutung zukamen. 
Des weiteren sei für die Angeklagten vorhersehbar gewesen. daß sie ihre Rechtferti
gung nicht erfolgreich auf die StaatSpraxis würden stützen können, wonach Tötungen 
von GrenzflüchcJingen nicht srrafrechdich verfolgt wurden. Aus der Sicht der Suaß
burger Richter war die unterlassene strafrechtliche Verfolgung von Grenzverbrechen 
nicht Ausdruck einer Anwendung gehenden Rechts, sondern vielmehr das Gegenteil. 
Diese Nichtanwendung des eigenen n;lIionalen Rechrs stand - aus der Sicht des 
Gerichtshofes - auch im eklatanten Widerspruch zur Verfassung der DDR hinsicht
lich der hienn enchaltenen Bekenntnisse zum Respekt vor menschlichem Leben auch 
im Lichte der durch die DDR anerkannten entSprechenden internationalen Grund
sätze. AllS der Sicht des GerichtShofs stellte diese RechTspraxis nichtS weniger dar als 
die Überformung des den Schußwaffengebrauch betreffenden GesetzesrechtS durch 
die Begründung eines RechtSregimes, das direkt auf den brutalen und exzessiven 
Einsatz von lebensvernichtenden Mitteln gegen Grenzflüchtlinge zielte. Die Staats
praxis der Nichtverfolgung von Grenzverbrechen ging aus Sicht des Gerichtshofs 
direkt auf die Urheberschaft der Beschwerdeführer zurück und stand im deutlichen 
Widerspruch zum posiriviscisch niedergelegten Gesetzesrecht. 

• The applicants, who. ns leadl'7's o[ the GDR. had created ,he appea1'ance o[ legttZity emanating 
{rom the GDR ~ legal system but then implememed 01' cOrllinul'd a practice whir;h flagTtwtly 
dirrega1'ded lhe very pn'nciples o[ that system, cannOI invoke tbe /'Yotection o[ AT1icle 7 § J o[ tbe 
Convemion .• l' 

Der Richter am EuGMR Zupancic führte in seiner bemerkenswerten ergänzenden 
Meinung aus: "To maintain otherwise wOllld make the criminal accor [who has power 
tO direct state praclice and manipulate judicial interpretation) a legislator in CI1.SU 

propria.«)) 
Der Gerichtshof stützte sich also ausschließlich auf das in der DDR geltende Recht 
und gelangte auf diesem Wege zu der Auf(assung. daß die Unmöglichkeit der von den 
Beschwerdeführern vorgebrachten Rechtfertigung für sie vorhersehbar gewesen sei.]' 
Damit entSchied sich der Gerichtshof gegen ein Heranziehen der Radbruchformel 
und damit auch gegen die von den deutschen Richtern gewählte Argumenration: 

zende Gc.etu und Bestimmungen, hrsg. vom Ministerium der Justiz; Staatsvtrl.g der Deu'sc~cTl Demo
kralis~h.n P-epublik, Bcrlin 19&', 5.86·87. 

)l Strel<l7, Kc«ler und Kren>. gg. Bundesrepublik DculSchl.nd, Az.: HO~!96, J5JJI!97 und M801!9S, 
hnp:llhudoc.t:<:hr.c<x.intfhudoc. 8. (Europäisch.r Gericnthof (Ür Men.chenrechte, 1>. 0l.lOOI). 

H Slrc\<t~, Kc"ler und Kren~ gg . Sundesrepublik Oeu.schhnd. Az, : ~4044/96, Hlpl97 und 4480.198, 
lutp:llhudoc.echr.coe,intfhudoc (Europäischer Gtrichthol für MenschenrechTe, H. 03, 100') (erg'nzcndc 
Meinung [coneurring opinion] von Richter Zup.neie). 

)4 Vg\. noch einmal die e'1linnndc Meinung von Richter Zup.nei<: ." i, impnr{Jnll.O undCrsllnd ,hatlhi, 
judgcment docs nO' re\y on A nide 7 § , [I he Convention', equi,·.lent oi .he R"dbrll(J, MT7TluIaJ or on thc 
tonetp' 01 an .in.ema,ional off.n .. · in Antde 7 § 1." (Ebd.). 
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~Admitudly, thc Germ.n! [allYLS look differem I1.pproaches W tl>e interpreliltion of ,hl! grounds of 
j".mltcalum ple.zded by !beapplicanlJ on Lhe basis of secLion 27(2) ofthe GDR ~ Slttee Borders Alt 
in parricular. {. .. } lt is suffioerJI for lhe Court /0 satisfy i/Self !hal lhe remlt redched by the 
Gernuzn courts was compalible wilh lhc Ccmvemion, and IpecifiCIIlly wich Ar/iele 7 § l.K'j 

Welche ßedeutuJlg kommt dieser ausdrücklichen Zurückweisung und Vermeidung 
der Rtldbruchformel durch den Gerichtshof zu? 

I I I. Wider Radbruch 

Die Entscheidung des Gerichtshofs gegen die RadbmchJormcl ist alles andere als 
zufällig, und sie ist Ausdruck, auch ohne daß der Gerichtshof die Heranziehung der 
Formel durch die deutschen Gerichte im einzelnen diskutierr, einer ausgeprägten 
Sensibilit:ü der Richter gegenüber den sozialen und polilischen Gegebenheiten. 
Aus der Entscheidung des GcriclHShofs scheint ganz deutlich hervor, daß sich die 
Richter der Gefahr bewußt waren, daß sich mit einer Anwendung der Ra.dbruch
formel auf diese Fälle Fragen nach der Vergleichbarkeit der Situation nach 1989 mit 
der nach J945 steHen würden. Man kann aus der Entscheidung die Einsicht entneh
men, daß eine solche ParaJleJisierung der Ereignisse von 1945 und 1989 für eine 
Strafbarkeitsbeuneilung der Angeklagten gar rucht ersl nötig ist. \6 Mehr Doch, die 
Entscheidung des Gerichtshofes kann auch als Ausdruck der Befürchrung verstanden 
werden, daß eine solche Parallclisierung nicht ohne schwerwiegende Folgen für den 
weiterhin nicht abgeschlossenen Wicdervereinigungsprozeß in Deutschlaad bleiben 
würde. 
In der Tat: Die von den deutschen Gerichten eingenommene Position erscheim 
problemalisch erstens mit Blick auf die deutsch-deutschen Bez.iehungen in der 
Zeit des k31ten Krieges, Beziehungen also, die mit denen zwischen Nazi-Deutschland 
und dem Ausland kaum als vergleichbar bezeichnet werden kÖnnen. J7 Zweitens steht 
eine solche Halrung auch in keinem Verhältnis zu der Art und Weise, in der der Zweite 
Weltkrieg und der sogenannte Kalte Krieg endeten. Während des Kalten Krieges -
jedenfalls ab der Ära Brandt - begegneten die Bundesrepublik wie auch andere 
westliche Staaten der DDR in einer Form, die bei aller Zurückhaltung :Lumindes( 
Zeugnis davon ablegte, daß die DDR als staamechuiches Subjekt in internationalen 
Vereinbarungen wie etwa in den Vereinten Nationen oder als Kreditempfänger 
anerkannt wurdeY Hier ist eine bestimmte Legitimität zu erkennen, die der DDR 

J5 Strelel4, Kessler und Kren, gg. Bundesrepublik Dcutschbnd, A"I..: H04.v96, JS S}t/97 und 44801/98 , 
Imp://hudoe.ochr.eoe.im/ hudoc, 6S-66 (Europiuchcr Gerichthof für Menschenrechte, H. 0) . .1001). 

}6 Auch aus Sich, von Ro.enau (Fn. 1 J), ,~II., i .. ~in Vergleich der beiden Epochen nicht morderlich, um zu 
einer Str:lf=hdichcn Würdigung d" DDR-Grtnzrcgimcs und einer Veruneilung der Angeklagten zu 
kommen. 

37 An diese Überlegungen schließt 6ich die Überlegung an, daß eine Anwendung der R"Jb,,,,dJjo,..,,,.I.u{ 
Systemun,tcht in der T., nur noch unter ZU\;C\lnddegung benimm.er Sund~ds möglich ware. Sr;u,en, 
die d,e juristische Bcwäl.igung ausländischen Systcmunroch" in Angriff n~hmcn, Mllen die Wahl 
zwischen ~wei Strategien: Entweder müll.e der 5 .... ,. wenn er von der völligen IlIegi.imil;ü der .nderen 
Rechts<>rdnung ,uSßeht, dies .Is Voraussetzung vonulSlellcn und in dcr Kon,equenz iede rech,liche 
Beziehung zU dem anderen 51lal einstellen (Bsp.: die ",eSlliche Politik gegenüber Afghanist.", Nord
kortl), oder sich im Wege der geu.igel1en Kooperation um die B.einflußung d., ausbndi«hen M.ch.
organe und die Berichtigung nch,lichcr Verfehlungen bemühen (Bsp.: die China· Politik d.s Wes.en,). 

J8 Vgl. e!W. D.vid Childs, The GDR: Moocow', Germ.n Ally, '983, $.80-96, wo ,ich eine erhell.nde 
Diskussion der Onpoli.ik Brand" un.c, Einbeziehung der schrittweisen N.hcrungen seit der Mill
Neunziger ebenso findet hin zur Veubschiedung des Grundlageny~rrrnges von '97'; des .... eiteren ,·S). 
QUestiOllS on German HIS.0'1' : Plths '0 p.,li.mentAf}' Dcmocucy, \998, S. )88, 408, 4'9 für eine 
Bes.:hreibung der intensiven deutsch·deutschen \"(/jruch.f"bcziehungen. Die Ann.herung der b.iden 
Teil'l>aten \'ollwg sreh freilich nicht ohne eine belraeh,liche und sos.r Iciden"h.ftlich zu nennende 
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zugesprochen wurde und die Nazi-Deutschland spätestens seit der amerikanischen 
Entscheidung zum »IOta) war« nichr zuteil wurde. 19 Der Zweite Weltkrieg, der mit 
bedingungsloser Kapitulation, mit internationaler Besatzung. den Nürnberger Ur
teilen und der - wenn auch sehr ambivalenten - Entnazifizierung endete, schuf einen 
ganz anderen Hintergrund, vor dem die Encscheidungen der Alliierten getroffen 
wurden.'o Hierin kam - Hotz des politischen Willens zum Wiederaufbau DeuLSch

lands und seiner Wiedereingliederung - deutlich ein Gewinner-Verlierer-Verhälll1is 

zum Ausdruck. Und genau hier unterscheidcn sich bcidc historische SitlJatJooen ganz 
deutlich voneinander. Bei allen ausgesprochenen und unausgesprochenen Vorbehal
(en - auf beiden Seiten! - standen sich mit West- und OstdeuLSchland am Ende des 
Kalten Krieges 7.wei Staaten gegenüber, deren gemeinS2mes Projekr die Zusammen
führung war. Die Haltung des Westens einschließlich der Bundesrepubtik gegenüber 

der DDR und den anderen osteuropäischen Staaten am Ende des Kalten Krieges 
unterschied sich damit grundsätzlich von den Einstellungen und der verfolgten 
Politik während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Damit ist auch deutlich, daß 
die DDR im Prozeß der Wiedervereinigung eine andere Rolle einnahm als das im 
Krieg besiegte Hitler-Deutschland. 
Indem der Gerichtshof diese Fragcn und die mit ihrer weileren Thematisierung in der 
Entscheidung verbundenen Risiken bewußt nicht stellte, gelang es den Richtern Stall 

dessen, das mir den Angeklagten vor Gericht stehende politische System aus einem 
geo-politischen Kontext herauszunehmen. um eine Enrscheidung allein unter Her
anziehung des eigenen DDR-Rechts zu begründen. Mit der Zurückweisung der 
Radbruchformel als EnLScheidungsgrundlage nahmen die Straßburger Richter viel

mehr das damals geltende Recht des anerkannren Völkerrechtssubjekts DDR ernst 

und verhalfen ihm damit zur Anerkennung. 

Opposi,ion innerhalb der Bundesrepublik. Die e~tcll zw.nzig Jahr. waren vOn der l)Und~"epublik.ni· 
schen Einstellung geprägt, koine offiziellen Beziehungen mi, dcr DDR einzugehen. Selbs, nach Br:md,s 
OSlpoli,ik "'., eine groJle Zllrückhalrung gegenüber der DDR nicht zu übersehen. So finde, sich in der 
Grundbg.nvortngsenlScheidllng d.es BVerfG die eindemigc Veru""ilung dcr M.uer als ,iner Verle'ZIlng 
der Mcmchenrech,e, vgl. BVerfGE )6, , (JS). 

J9 Di. Formulierung ',0,11 W1r. ist nich, beschränk, auf den Gebrauch durch Goebbels in seiner Berliner 
Rede ~m 18. F~bru1t '94)' .Nun, Volk SIeh auf, und Slllrrn brich loslo<. Rede im Berliner Sp0rlp~I;>..S,. in. 
Ocr <!cilc Aufnieg, ZenlTolvtrl.gdtr NSDAP, München '944. s .• 67-'04; vgl . fürd'"11 cngll~hen Texton
Iin" Goebbels.5precbon TO/AI War A/ !he Germ"n Propaganda Archive orealv," College (aufgerufen Am 
8. Augus, lCO') h'tp:llwww.c"lvin.edulac.demidc"slgpalgoeb.J6.h,m. Dcr Gebrauch des ßegniies hter. 
d. h. aus Sich, de, Alliien.en, bezieh, sich .uf die umfassenden >!Oulen- Kriegszicle im S,nne einer 
funk,ion.len Total;,.,. Vgl. d:.zu Edw.rcI S. Corwin, Total Wlr .nd ,he Co nsti,u,ion. '947. 5.4. Die," 
TOL,li,a, der Kriegszicle druckte sioh .,us in dem En,schluß und der Au,luhrung der Bomblrdierung 
li,·ilu Ziele. schließlich im Abwurf der Atombomben in J'p,n. Gleichzeitig bedeuwe d .. funk.io""le 
Toc:ahl<!' der .lIiien.n Kriegsfi.ihrung ,he .politi,""lly ord.r.d panic;p"ion in 0.. war cf Ion 01 all pcrson~1 
and soei.1 forces.,hc "ien,;fic, th,' m,'(hanic~l, the commereial, ,hcC<:onomic, .he moral, ,he liw·"ry .nd 
anist;., .nd ,he psychologie.I., (Ebd.) 

40 In der sogenann,.n C.s.,blAnc, Decbrn,ion von '943 beklnnrcn ,ich die Alli;cnen .usdn.icklich zu ihTem 
Ziel, eine btdingungslosc K.pitul .. ion Oeut5chlands .u erzwingen. Siche hicrzu Peltr C.lvocoressi .nd 
Guy Wint. TOl.>l W.r. 
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